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Tagesordnungspunkt 
 

Bekanntgabe einer Eilentscheidung: Neubau Campusgebäude für die Beruflichen 
Schulen in Tübingen-Derendingen, Bodenbelagsarbeiten 
 
 
Zur Beratung im  

Ausschuss für Soziales und Kultur (öffentlich) Kenntnisnahme am 25.06.2025  
 

 

 

 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Ausschuss für Soziales und Kultur hat am 24.09.2024 beschlossen, den Auftrag für die 
Bodenbelagsarbeiten (1.490 m² Kautschukbeläge, 280 m² Kugelgarnbeläge) für den Cam-
pusneubau an die Firma Fußbodentechnik Trenz e.K, 46539 Dinslaken zu vergeben (KT-
Drucksache Nr. 106/24). Diese Leistung war europaweit im offenen Verfahren ausgeschrie-
ben worden. Unmittelbar vor Ausführungsbeginn teilte die beauftragte Firma nun mit, dass 
sie sich mit dem Hersteller des gewählten Kautschukbelags im Rechtstreit befände und die-
sen nicht liefern könne.  

Da die geplante Inbetriebnahme des Bauwerks zu diesem Zeitpunkt nur wenige Monate ent-
fernt liegt und diverse Folgegewerke auf die Vorleistungen des Bodenlegers aufbauen, bleibt 
keine Zeit für ein weiteres öffentliches Ausschreibungsverfahren.  
Deshalb einigten sich der Landkreis als Auftraggeber und die Fa. Trenz als Auftragsnehme-
rin über eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Diese wurde am 16.06.2025 unterzeichnet.   
 
Parallel wurden mehrere bekannte regionale Firmen nach ihrer kurzfristigen Leistungsbereit-
schaft befragt. Hierbei stellte sich heraus, dass nahezu alle Firmen bis in den Herbst 2025 
ausgebucht sind und die Arbeiten nicht in dem erforderlichen Zeitraum ausführen könnten. 
Es ging lediglich ein Angebot der Firma Müller Raumwerk, 72555 Metzingen zum Brutto-
Angebotspreis von 177.745,72 € ein.  
 
 
Das vorliegende Angebot der Firma Müller Raumwerk, 72555 Metzingen wird als angemes-
sen und auskömmlich festgestellt.  
 
Die Firma muss zur Sicherstellung des weiteren Bauablaufs unmittelbar in der Kalenderwo-
che 25 beginnen und hat dies auch zugesagt.  
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Verfügung: 
 
Es ergeht daher folgende  
 
 

Eilentscheidung 
gem. § 41 Abs. 4 LkrO: 

 
 
 
1. Die Fa. Müller Raumwerk, 72555 Metzingen erhält auf ihr Angebot vom 28.05.2025 den 

Auftrag für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten für den Campusneubau für die Be-
ruflichen Schulen in Tübingen-Derendingen. 

  
2. Die Eilentscheidung wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Kul-

tur bekanntgegeben.  
 
 
 
Tübingen, den 10.06.2025 
 
 
 
Joachim Walter 
Landrat 
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